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Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. das Urteil vom 16. April 2015, Rs C-570/13, "Gruber", RN 44) ist es, um der

Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öBentlichen und privaten Projekten (ABl. 2012, L 26, S. 1) zu

entsprechen, ausreichend, wenn ein zur "betroBenen ÖBentlichkeit" im Sinne dieser Richtlinie gehörender Einzelner,

der die Kriterien des nationalen Rechts in Bezug auf ein "ausreichendes Interesse" oder gegebenenfalls eine

"Rechtsverletzung" erfüllt, die Möglichkeit hat, die Entscheidung, keine UVP durchzuführen, "im Rahmen eines gegen

sie oder gegen einen späteren Genehmigungsbescheid eingelegten Rechtsbehelfs anzufechten". Ob eine

Standortgemeinde die Kriterien der "betroBenen ÖBentlichkeit" im genannten Sinn erfüllt, kann bereits deshalb

dahingestellt bleiben, weil der Gesetzgeber in § 19 Abs. 3 UVPG 2000 (idF BGBl. I Nr. 95/2013) der Standortgemeinde

(wie auch u.a. den an diese unmittelbar angrenzenden österreichischen Gemeinden, die von wesentlichen

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt betroBen sein können) im Genehmigungsverfahren Parteistellung und

das Recht, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von ihnen wahrzunehmenden

öBentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen wie auch Beschwerde an das

Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den VwGH zu erheben, eingeräumt hat.Nach der Rechtsprechung des

EuGH vergleiche das Urteil vom 16. April 2015, Rs C-570/13, "Gruber", RN 44) ist es, um der Richtlinie 2011/92/EU des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei
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bestimmten öBentlichen und privaten Projekten (ABl. 2012, L 26, Sitzung 1) zu entsprechen, ausreichend, wenn ein zur

"betroBenen ÖBentlichkeit" im Sinne dieser Richtlinie gehörender Einzelner, der die Kriterien des nationalen Rechts in

Bezug auf ein "ausreichendes Interesse" oder gegebenenfalls eine "Rechtsverletzung" erfüllt, die Möglichkeit hat, die

Entscheidung, keine UVP durchzuführen, "im Rahmen eines gegen sie oder gegen einen späteren

Genehmigungsbescheid eingelegten Rechtsbehelfs anzufechten". Ob eine Standortgemeinde die Kriterien der

"betroBenen ÖBentlichkeit" im genannten Sinn erfüllt, kann bereits deshalb dahingestellt bleiben, weil der

Gesetzgeber in Paragraph 19, Absatz 3, UVPG 2000 in der Fassung Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 95 aus 2013,) der

Standortgemeinde (wie auch u.a. den an diese unmittelbar angrenzenden österreichischen Gemeinden, die von

wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt betroBen sein können) im Genehmigungsverfahren

Parteistellung und das Recht, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von ihnen

wahrzunehmenden öBentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen wie auch

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den VwGH zu erheben, eingeräumt hat.
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